
                                                                                     

 
 

2. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die besonderen 

Aufwendungen bei der Auswahl und der sozialen Betreuung 

ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber sowie 

ausländischer Studierender  

an der Technischen Hochschule Deggendorf 

 

Vom 22. Januar 2025 

 
 

Aufgrund von Art. 9 S. 2 i.V.m. Art. 13 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 und Abs. 7 Bayerisches 
Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG) vom 5. August 2022 (GVBl. S. 414, BayRS 
2210-1-3-WK), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2022 
(GVBl. S. 709) erlässt die Technische Hochschule Deggendorf folgende Satzung: 

 
 

§ 1  
Änderungen 

 
Die Gebührensatzung für die besonderen Aufwendungen bei der Auswahl und der 
sozialen Betreuung ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber sowie 
ausländischer Studierender an der Technischen Hochschule Deggendorf vom 23. März 
2023, zuletzt geändert am 15. November 2023, wird wie folgt geändert. 
 

1. § 2 wird neu gefasst: 
 

„1Die Gebühr beträgt EUR 60,00 für die Bewerbung je Bewerbungszeitraum an der 
Technischen Hochschule Deggendorf. 2Für Mehrfachbewerbungen in diesem 
Bewerbungszeitraum fallen keine weiteren Gebühren an. 3Pro Semester, in dem 
Studierende an der Technischen Hochschule immatrikuliert sind, fallen weitere 
Gebühren in Höhe von EUR 500,00 an. 4Die jeweilige Höhe der Gebühr ist so 
bemessen, dass der Aufwand der Technischen Hochschule Degendorf sowie der 
Nutzen, der wirtschaftliche Wert und die sonstige Bedeutung der Leistung für 
ausländische Studienbewerberinnen und Studienbewerber sowie ausländische 
Studierende angemessen berücksichtigt wird.“ 
 

2. § 4 Satz 1 wird neu gefasst: 
 
„1Eine Rückerstattung von Gebühren ist in der Regel nicht möglich.“ 
 
 



                                                                                     

§ 2  
Inkrafttreten 

 
Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Technischen Hochschule Deggendorf 
vom 22.01.2025 und der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Vize-Präsidenten der 
Technischen Hochschule Deggendorf vom 22.01.2025         

 

Gez. 
Prof. Dr. Marcus Herntrei 
Vize-Präsident  

Die Satzung wurde am 22.01.2025 in der Technischen Hochschule Deggendorf niedergelegt. 
Die Niederlegung wurde am 22.01.2025 durch Aushang bekannt gegeben. Tag der 
Bekanntmachung ist daher der 22.01.2025.   


